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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Gisela 
Sengl, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Jürgen Mistol, Ulrich Leiner, 
Markus Ganserer, Dr. Christian Magerl, Thomas Mütze, Rosi Stein-
berger, Martin Stümpfig und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Förderprogramm für Investitionen in umweltschonende Landma-
schinen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, durch Umschichtung ein För-
derprogramm aufzulegen, mit dem umweltschonende Landmaschinen 
der Außenwirtschaft gefördert werden. 

Dabei sollen über Agrarinvestitionskredite Geräte zur mechanischen 
und thermischen Unkrautbekämpfung gefördert werden. 

 

 

Begründung: 

Auf die Landwirtschaft kommen von der Gesellschaft gewünschte 
Herausforderungen im Bereich Umwelt- und Naturschutz zu. Die der-
zeit schlechte Ertragssituation lässt aber die Bereitschaft zur Investiti-
on in einen modernen und umweltfreundlichen Maschinenpark stark 
absinken. Während das einzelbetriebliche Investitionsprogramm Mög-
lichkeiten eröffnet, energiesparende Geräte im Innenbereich mit För-
dermitteln anzuschaffen, stehen für umweltschonende Landmaschi-
nen im Außenbereich keine Förderprogramme zur Verfügung. 

Angelehnt an ein Agrarinvestitionsförderprogramm für die Außenwirt-
schaft aus Oberösterreich soll deshalb auch in Bayern die Möglichkeit 
eröffnet werden, besonders umweltschonende Landmaschinen zur 
mechanischen oder thermischen Unkrautbekämpfung staatlich zu 
unterstützen. Dabei soll die Bagatellgrenze so gewählt werden, dass 
auch kleine Betriebe die Fördermöglichkeit in Anspruch nehmen kön-
nen. 

Die Mittel sollen durch Umschichtungen aus dem Agrarhaushalt zur 
Verfügung gestellt werden. Bei großer Nachfrage wäre eine zusätzli-
che Berücksichtigung im nächsten Doppelhaushalt erforderlich. 

 


